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Beschwerdeentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat als Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat durch das Mitglied 

des Finanzstrafsenates 1, HR Dr. Michael Schrattenecker, in der Finanzstrafsache gegen K.H., 

Sch., vertreten durch  

Dr. Peter STEMPFER, Wirtschaftstreuhänder, 5026 Salzburg, Aignerstraße 53, über die 

Beschwerde der Beschuldigten vom 31. Oktober 2006 gegen den Bescheid über die Einleitung 

eines Finanzstrafverfahrens gemäß § 83 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes (FinStrG) des 

Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 3. Oktober 2006, xxx, 

zu Recht erkannt: 

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 

Entscheidungsgründe 

Mit Bescheid vom 3. Oktober 2006 hat das Finanzamt Salzburg-Stadt als Finanzstrafbehörde 

erster Instanz gegen die Beschwerdeführerin (Bf.) zur xxx ein finanzstrafbehördliches Unter-

suchungsverfahren eingeleitet, weil der Verdacht bestehe, dass diese im Amtsbereich des 

Finanzamtes Salzburg-Stadt vorsätzlich unter Verletzung der abgabenrechtlichen 

Offenlegungs- und Wahrheitspflicht durch Abgabe unrichtiger Umsatzsteuererklärungen für 

die Jahre 2002 bis 2004 und einer unrichtigen Einkommensteuererklärung für das Jahr 2004 

bescheidmäßig festzusetzende Abgaben in einer Höhe von insgesamt € 5.840,38 verkürzt 

habe. 

Sie habe damit das Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung nach § 33 Abs. 1 FinStrG 

begangen.  
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Begründend verwies das Finanzamt als Finanzstrafbehörde erster Instanz auf die 

Feststellungen der abgabenbehördlichen Prüfung im BP-Bericht vom 18.Juli 2006. Demnach 

seien die gesetzlich vorgesehenen Grundaufzeichnungen nicht vorgelegt worden. In 

subjektiver Hinsicht wurde darauf verwiesen, dass die Beschuldigte über einen Zeitraum 

hinweg den grundsätzlichsten abgabenrechtlichen Verpflichtungen, wie der zeitgerechten und 

richtigen Abgabe von Jahreserklärungen nicht nachgekommen sei. Dies lasse nur den Schluss 

zu, dass sich die Beschuldigte zumindest ein längeres Zahlungsziel verschaffen wollte und 

dabei den Eintritt von Abgabenverkürzungen für gewiss hielt. 

Gegen diesen Bescheid richtet sich die fristgerechte Beschwerde der Beschuldigten vom 

31. Oktober 2006, in welcher im Wesentlichen wie folgt vorgebracht wurde: die 

Hinzurechnungen durch die Betriebsprüfung seien aufgrund von Kalkulationsdifferenzen 

erfolgt, da die Bf. die verminderten Kilometerumsätze durch umfangreiche Überlandfahrten 

und regelmäßig angefallene Leerfahrten nicht im angefallenen Ausmaß nachweisen konnte. 

Keinesfalls habe sie vorsätzlich ihre abgabenrechtliche Offenlegungs- und Wahrheitspflicht 

verletzt. Sämtliche von den Taxifahrern eingefahrenen Losungen seien erklärt worden. Die Bf. 

habe bei den einzelnen Fahrern nicht durchsetzen können, dass diese jede einzelne Fahrt 

samt Losung dokumentieren. Dass es bei den Aufzeichnungen der Tageslosungen Mängel 

gegeben habe, werde nicht bestritten. Die Beschuldigte habe aber ihre Einnahmen vollständig 

und zeitgerecht erklärt. Der Behauptung im Einleitungsbescheid, dass sie über einen Zeitraum 

hinweg den grundsätzlichsten abgabenrechtlichen Verpflichtungen, wie der zeitgerechten und 

richtigen Abgabe von Jahressteuererklärungen nicht nachgekommen sei, werde entschieden 

widersprochen. 

Es werde die Einstellung des Strafverfahrens beantragt. 

Zur Entscheidung wurde erwogen: 

Gemäß § 82 Abs. 1 FinStrG haben die Finanzstrafbehörden erster Instanz die ihnen gemäß §§ 

80 oder 81 zukommenden Verständigungen und Mitteilungen darauf zu prüfen, ob genügend 

Verdachtsgründe für die Einleitung eines Finanzstrafverfahrens gegeben sind. Das Gleiche gilt, 

wenn sie auf andere Weise, insbesondere aus eigener Wahrnehmung vom Verdacht eines 

Finanzvergehens Kenntnis erlangen. 

Nach Abs. 3 leg. cit. haben die Finanzstrafbehörden erster Instanz bei Vorliegen genügender 

Verdachtsgründe das Strafverfahren einzuleiten, insoweit die Durchführung des 

Strafverfahrens nicht in die Zuständigkeit der Gerichte fällt. 

Im Gegenstandsfall wurde zwischen Februar und Juli 2006 im Taxiunternehmen der K.H. eine 

Betriebsprüfung über die Jahre 2002 bis 2004 durchgeführt. Die Prüfungsfeststellungen, die 
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zu erheblichen Nachforderungen führten, sind im abschließenden Bericht vom 18.7.2006 

festgehalten. Dieser Sachverhalt wurde der Finanzstrafbehörde erster Instanz zugeleitet, die 

nach Prüfung der Sachlage den bekämpften Einleitungsbescheid erließ. 

Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens ist die Frage ob diese Einleitung zurecht erfolgt ist, 

d.h. ob genügend Verdachtsgründe für die Einleitung des Finanzstrafverfahrens bestanden. 

Im Verfahren betreffend die Einleitung des Finanzstrafverfahrens geht es nicht um die 

Vorwegnahme der Ergebnisse des förmlichen Untersuchungsverfahrens, sondern lediglich 

darum, ob die bisherigen Ermittlungsergebnisse die Annahme eines ausreichenden 

Tatverdachtes rechtfertigen. Der Begriff des Verdachtes erfordert noch keine endgültige 

abschließende rechtliche Beurteilung. Ein Verdacht besteht nach ständiger Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes bereits dann, wenn hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte die 

Annahme der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens strafbarer Umstände rechtfertigen. Diese 

Frage ist nach der Aktenlage zu bejahen, weil auch das Beschwerdevorbringen nicht geeignet 

ist, die bestehenden Verdachtsgründe auszuräumen.  

Für die Einleitung sprechen die unbedenklichen und unbestritten gebliebenen Feststellungen 

der Betriebsprüfung. Demnach wurden für die in Rede stehenden Jahre zwar 

Abgabenerklärungen eingereicht, die nach TZ 2 des Prüfungsberichtes aber nicht die 

gesamten Umsätze bzw. Erträge umfasst haben. Nach der Aktenlage konnten die gesetzlich 

vorgesehenen Grundaufzeichnungen dem Prüfer nicht vorgelegt werden. Es wurde jeweils nur 

der Gesamtbetrag der Tageslosungen erfasst und verbucht. Dass es bei den Aufzeichnungen 

der Tageslosungen Mängel gegeben hat, wird auch von der Bf. eingeräumt. Die Kalkulation 

der Prüfers ergab vor allem im Jahr 2004 hohe Erlösdifferenzen, die von der Bf. nicht 

entsprechend aufgeklärt werden konnten. Die nunmehr erhobenen Einwendungen, dass die 

verminderten Kilometerumsätze durch umfangreiche Überlandfahrten und die regelmäßig 

angefallenen Leerfahrten zu erklären sind, werden im Rahmen des Untersuchungsverfahrens 

abzuklären sein. Wenn sich dieses Vorbringen im weiteren Verfahren bestätigen sollte, 

besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit der Anpassung/Reduzierung des 

strafbestimmenden Wertbetrages.  

Nach der Aktenlage ist jedoch davon auszugehen, dass die Umsätze und Einnahmen nicht 

vollständig erklärt wurden. Da die Beschwerdeführerin seit Jahren als Unternehmerin tätig ist 

kannte sie ihre abgabenrechtlichen Verpflichtungen. Sie wusste daher zweifelsohne, dass die 

umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zur Gänze zu erfassen und in die Abgabenerklärungen 

aufzunehmen sind. Da dennoch Teile der Erlöse nicht in die Abgabenerklärungen 

aufgenommen wurden, ist die Schlussfolgerung des Finanzamtes, dass die Bf. zumindest 

bedingt vorsätzlich gehandelt hat, nahe liegend und auch zutreffend. Dies begründet jedoch 
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den Verdacht in Richtung des angelasteten Tatbestandes, weil bei der Abgabenhinterziehung 

im Sinne des § 33 Abs. 1 FinStrG die Schuldform der Wissentlichkeit nicht gefordert ist.  

Zusammenfassend ist auch für die Rechtsmittelbehörde der Verdacht eines vorsätzlichen 

Finanzvergehens ausreichend begründet. Das Finanzamt hat sich im Einleitungsbescheid mit 

der objektiven und subjektiven Tatseite entsprechend auseinandergesetzt, die 

Verdachtsmomente sind durch den Akteninhalt gedeckt.  

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Salzburg, am 16. Februar 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


